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 Veröffentlicht am 04.10.1955

Norm

StGB §8

Rechtssatz

Hält der Angeklagte die tatsächlich rechtswidrige Tat infolge eines Tatsachenirrtums für rechtmäßig, so wird er auch

dadurch nicht strafbar, daß er die vermeintlich rechtmäßige Tat unzweifelhaft auch dann gesetzt haben würde, wenn

er um ihre Rechtswidrigkeit gewußt hätte.
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